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Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

 

Konkretes Ziel der Maßnahmen 
Beruhigung der vorhandenen, geeigneten Brutlebensräume.  
Schaffung weiterer Brutlebensräume durch Nutzungsextensivierung, Beruhigung und 
Überlassen natürlicher Dynamik.  
 

Beschreibung der Maßnahmen 
Schonung der Brutplätze und ihrer unmittelbaren Umgebung in einem Radius von mind. 300 m 
insbesondere zur Paarungs-, Brut- und Aufzuchtzeit im Zusammenhang mit 
Verkehrssicherungs-, Borkenkäferbekämpfungs- und Waldentwicklungsmaßnahmen. 
Temporäre Wegesperrungen zur Verschiebung derlei Maßnahmen in den Zeitraum 1.9. bis 
31.1. eines jeden Jahres. 
Minimierung des Wegenetzes zur Schaffung großflächiger, beruhigter, von der 
Verkehrssicherung nicht betroffener, der natürlichen Entwicklung überlassenen Bereiche.  
Bedarfsweise Bau von Kunstnestern zur gezielten Lenkung von Brutvorkommen in beruhigte, 
ungestörte Bereiche. 
Erhalt und Schaffung geeigneter Besucherlenkungsmaßnahmen und -kontrolle, um Besucher 
vor der illegalen Nutzung des Gebietes (Querfeldeingehen, Übernachtungen abseits 
geeigneter Infrastruktur, Entfachen von Lagerfeuern etc.) abzuhalten.  
Erhalt und Optimierung von Nahrungsgewässern im Sinne einer natürlichen Artenvielfalt und 
Struktur.  
Priorisierung des Schutzzweckes des Gebietes vor dem Ausbau touristischer Infrastruktur.  
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Wanderfalke (Falco peregrinus)  

 

 

Konkretes Ziel der Maßnahmen 
Beruhigung der vorhandenen, geeigneten Brutlebensräume.  
Schaffung weiterer Brutlebensräume durch Nutzungsextensivierung und Beruhigung.  
 

Beschreibung der Maßnahmen 
Überführung aller potentiell geeigneten Bereiche in die Naturdynamikzone. 
Vermeidung jeglicher Eingriffe wie z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Borken-
käferbekämpfung, Waldentwicklungsmaßnahmen, Wegebau- und Instandhaltungs-
maßnahmen in einem Umkreis von mind. 400 m des Brutplatzes (vgl. Maßnahmenblätter 
NLWKN). 
Temporäre Sperrung von Wegen bei von der Verkehrssicherungspflicht betroffenen 
Brutplätzen, insbesondere während der Paarungs-, Brut- und Aufzuchtzeit.  
Minimierung des Wegenetzes zur Schaffung großflächiger, beruhigter, von der Verkehrs-
sicherung nicht betroffener, der natürlichen Entwicklung überlassenen Bereiche.  
Erhalt und Schaffung geeigneter Besucherlenkungsmaßnahmen und -kontrolle, um Besucher 
vor der illegalen Nutzung des Gebietes (Klettern, Querfeldeingehen, Übernachtungen abseits 
geeigneter Infrastruktur, Entfachen von Lagerfeuern etc.) abzuhalten.  
Priorisierung des Schutzzweckes des Gebietes vor dem Ausbau touristischer Infrastruktur.  
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Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 

 

 

Konkretes Ziel der Maßnahmen 
Erhalt der vorhandenen, geeigneten Brutlebensräume.  
Schaffung weiterer Brutlebensräume durch Nutzungsextensivierung, Beruhigung und 
Überlassen natürlicher Dynamik.  
 

Beschreibung der Maßnahmen 
Verzicht auf flächiges Befahren bei der Durchführung von Verkehrssicherungs-, Borkenkäfer-
bekämpfungs- und Waldentwicklungsmaßnahmen.  
Bejagung von invasiven Neozoen, die als Prädator in Frage kommen (insbesondere Waschbär 
und Marderhund).  
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Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 

 

 

Konkretes Ziel der Maßnahmen 
Erhalt und Schaffung von geeigneten Lebensräumen, insbesondere Brutbäume und Jagd-
flächen, im Sinne von großflächigen, zusammenhängenden, sich natürlich entwickelnden 
Waldbereichen.  
 

Beschreibung der Maßnahmen 
„Ausklappen“ des Borkenkäferbekämpfungsstreifens in die den Nationalpark umgebenden 
Waldbereiche.  
Temporäre Sperrung von Wegen bei von der Verkehrssicherungspflicht betroffenen Höhlen-
bäumen, insbesondere während der Paarungs-, Brut- und Aufzuchtzeit.  
Minimierung des Wegenetzes zur Schaffung großflächiger, beruhigter, von der Verkehrs-
sicherung nicht betroffener, der natürlichen Entwicklung überlassenen Bereiche.  
Erhalt und Schaffung geeigneter Besucherlenkungsmaßnahmen und -kontrolle, um Besucher 
vor der illegalen Nutzung des Gebietes (Querfeldeingehen, Übernachtungen abseits 
geeigneter Infrastruktur, Entfachen von Lagerfeuern etc.) abzuhalten.  
Priorisierung des Schutzzweckes des Gebietes vor dem Ausbau touristischer Infrastruktur.  
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Raufußkauz (Aegolius funereus)  

 

Konkretes Ziel der Maßnahmen 
Erhalt und Schaffung von geeigneten Lebensräumen, insbesondere Brutbäume und Jagd-
flächen, im Sinne von großflächigen, zusammenhängenden, sich natürlich entwickelnden 
Waldbereichen.  
 

Beschreibung der Maßnahmen 
„Ausklappen“ des Borkenkäferbekämpfungsstreifens in die den Nationalpark umgebenden 
Waldbereiche.  
Temporäre Sperrung von Wegen bei von der Verkehrssicherungspflicht betroffenen Höhlen-
bäumen, insbesondere während der Paarungs-, Brut- und Aufzuchtzeit.  
Minimierung des Wegenetzes zur Schaffung großflächiger, beruhigter, von der Verkehrs-
sicherung nicht betroffener, der natürlichen Entwicklung überlassenen Bereiche.  
Erhalt und Schaffung geeigneter Besucherlenkungsmaßnahmen und -kontrolle, um Besucher 
vor der illegalen Nutzung des Gebietes (Querfeldeingehen, Übernachtungen abseits 
geeigneter Infrastruktur, Entfachen von Lagerfeuern etc.) abzuhalten.  
Priorisierung des Schutzzweckes des Gebietes vor dem Ausbau touristischer Infrastruktur.  
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Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

 

Konkretes Ziel der Maßnahmen 
Erhalt und Schaffung von geeigneten Lebensräumen, insbesondere Brutbäumen, im Sinne von 
großflächigen, zusammenhängenden, sich natürlich entwickelnden Waldbereichen.  
 

Beschreibung der Maßnahmen 
„Ausklappen“ des Borkenkäferbekämpfungsstreifens in die den Nationalpark umgebenden 
Waldbereiche.  
Temporäre Sperrung von Wegen bei von der Verkehrssicherungspflicht betroffenen Höhlen-
bäumen, insbesondere während der Paarungs-, Brut- und Aufzuchtzeit.  
Minimierung des Wegenetzes zur Schaffung großflächiger, beruhigter, von der Verkehrs-
sicherung nicht betroffener, der natürlichen Entwicklung überlassenen Bereiche.  
Erhalt und Schaffung geeigneter Besucherlenkungsmaßnahmen und -kontrolle, um Besucher 
vor der illegalen Nutzung des Gebietes (Querfeldeingehen, Übernachtungen abseits 
geeigneter Infrastruktur, Entfachen von Lagerfeuern etc.) abzuhalten.  
Priorisierung des Schutzzweckes des Gebietes vor dem Ausbau touristischer Infrastruktur.  

 

 

 


